
Anlage 1: Vorgehen bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung

für Kindertagespflegepersonen (KTPP) gem. § 8a Abs.5 SGB VIII

Bekanntwerden möglicher gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung  (KWG)

(Beispiele gewichtiger Anhaltspunkte Anlage 2)

Verpflichtende Handlungsschritte:

Verpflichtende erste Fallberatung mit der zuständigen Fachberatung 

(Fallverantwortlichkeit bleibt bei KTPP)

• Informationssichtung: Welche Tatsachen / welche gewichtigen Anhaltspunkte 

sind bekannt?

• Hypothesenbildung: liegt nach bisherigem Erkenntnisstand eine akute KWG vor? 

• Besteht sofortiger Handlungsbedarf?

Verpflichtende Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (InsoFa)

bei den Trägern der Erziehungsberatungsstellen / Wendepunkt

InsoFa-Beratungsbogen /Meldebogen B (Anlage 4)

• Gemeinsame Risikoeinschätzung 

• Vor- und Nachbereitung auf weitere Schritte

Bewertung des Hilfeprozesses 

• Wirken Sorgeberechtigte mit? Problemakzeptanz der Sorgeberechtigten? 

• Nehmen Sorgeberechtigte angebotene Hilfen an?

• Sind angebotene Hilfen zur Abwendung der KWG ausreichend?

Einbeziehung der Sorgeberechtigten (und des jungen Menschen)

(soweit hierdurch der wirksame Schutz des jungen Menschen nicht in Frage gestellt wird)

• Information an die Sorgeberechtigten über wahrgenommene gewichtige 

Anhaltspunkte und Gefährdungseinschätzung

• Erörterung der Situation

• eigene Hilfsmöglichkeiten anbieten

• Ggf. Hinwirken auf Inanspruchnahme weiterer geeigneter Hilfen 

Stand: 12. 2025
D

o
k

u
m

e
n

ta
ti

o
n

P
ro

z
e

s
s

b
e

g
le

it
u

n
g

 d
u

rc
h

 I
n

s
o

F
a

Bei akuter 

Gefährdung
Telefonische oder 

persönliche 

Kontaktaufnahme, 

ergänzend 

Meldebogen A 

(Anlage 3)

Bei akuter 

Gefährdung
Telefonische oder 

persönliche 

Kontaktaufnahme, 

ergänzend 

Meldebogen B

(Anlage 4)

Nein, Gefahr 

bleibt bestehen
Meldebogen B

(Anlage 4) 

Sofortiges 

Einschalten 

des 

Jugendamtes

(ASD)

Information an die 

Sorgeberechtigten, 

soweit hierdurch 

der wirksame 

Schutz des jungen 

Menschen nicht in 

Frage gestellt wird.

Einschalten 

des 

Jugendamtes

(ASD)
Information an die  

Sorgeberechtigten 

soweit hierdurch 

der wirksame 

Schutz des jungen 

Menschen nicht in 

Frage gestellt wird.

Außerhalb des 

Prozesses jeder 

Zeit möglich, 

wenn eine akute 

Kindeswohl-

gefährdung

vorliegt

Bei akuter 

Gefährdung
Telefonische oder 

persönliche 

Kontaktaufnahme, 

ergänzend 

Meldebogen B

(Anlage 4)


